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 Veröffentlicht am 02.07.1987

Norm

StGB §146 C3

WeinG 1961 §44

Rechtssatz

Die Wertlosigkeit einer durch Beimengung von Diäthylenglykol zum Wein entstandenen Flüssigkeit ergibt sich nicht

bereits aus deren Verkehrsunfähigkeit (§ 44 WeinG 1961), es kommt vielmehr auf die (fehlende) wirtschaftliche

Verwertbarkeit zu Tatzeit an.
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